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Anmeldung Schulanfänger 2026 
 
 
Für die Schulanfänger der Stadt Reichenbach im Vogtland einschließlich der Ortsteile 
Brunn, Friesen, Rotschau, Schneidenbach und Obermylau, die in dem Zeitraum vom 

01. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 
 
geboren sind, findet die Anmeldung in der Stadtverwaltung Reichenbach, Zimmer Num-
mer 303, Markt 6/7, am 
 

Dienstag, den 19. August 2025, 09 bis 18 Uhr 
Donnerstag, den 21. August 2025, 09 bis 17 Uhr 

 
statt. 
 
Kinder, die im Zeitraum 01. Juli bis 30. September 2020 geboren sind, werden bei An-
meldung durch die Eltern ebenso schulpflichtig. 
 
Vorzulegen sind der amtliche Geburtsnachweis des Kindes, der Nachweis bezüglich des 
Sorgerechts sowie der Nachweis zur vollständigen Masernschutzimpfung. 
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 02.03.20 wurde für die Stadt Reichenbach im Vogtland ein 
gemeinsamer Schulbezirk für alle vier Grundschulen festgelegt mit der Folge, dass die 
Eltern/Sorgeberechtigten frei in der Wahl der Schule sind.   
 
Die Schulanmeldungen für diesen gemeinsamen Schulbezirk erfolgen zentral. Zu beach-
ten ist, dass neben den allgemeinen Angaben der Erst- und Zweitwunsch zu benennen 
sind. 
 
Näheres, zum Beispiel Online-Formulare, Termine Vorschuluntersuchungen usw., ab 
August 2025 unter www.reichenbach-vogtland.de. 
 
Stadt Reichenbach im Vogtland 
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